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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1931

Norm

StPO §48 Z3

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 48 Z 3 StPO haben im bezirksgerichtlichen Verfahren Anwendung zu 6nden. Tritt der

staatsanwaltschaftliche Funktionär in der Hauptverhandlung von der Anklage zurück, so ist der Richter verp<ichtet,

dem anwesenden Vertreter des Privatbeteiligten mitzuteilen, daß er berechtigt ist, die Anklage aufrechtzuerhalten.
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